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Text 

Reisepässe 

§ 3. (1) Reisepässe werden ausgestellt als 

 1. gewöhnliche Reisepässe, 

 2. Dienstpässe, 

 3. Diplomatenpässe. 

(2) Form und Inhalt der Reisepässe und Paßersätze (Personalausweis, Sammelreisepaß) werden 
entsprechend den international üblichen Anforderungen an Reisedokumente durch Verordnung des 
Bundesministers im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates bestimmt. Für Diplomatenpässe ist 
dabei das Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten herzustellen. Diese 
Verordnung hat unter Bedachtnahme auf die Handhabbarkeit, Fälschungssicherheit und Maschinenlesbarkeit 
jedenfalls Angaben über das Format, den Einband, die Anzahl der Seiten und die maschinenlesbare Zone zu 
enthalten, aus der an identitätsbezogenen Daten nur die Namen, das Geschlecht und das Geburtsdatum erkennbar 
sein dürfen und die Gültigkeitsdauer des Reisepasses enthalten sein muß. 

(3) Sofern die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen automationsunterstützt erfolgt, bedürfen 
sie weder einer Unterschrift noch einer Anführung des Namens des Genehmigenden (§ 18 Abs. 4 AVG). 

(4) Personalausweise dürfen mit einem Datenträger versehen werden, auf dem der Inhaber 
automationsunterstützt ihn betreffende personenbezogene Daten für seinen persönlichen Gebrauch im 
Rechtsverkehr verarbeiten darf. Eine Verknüpfung dieser Daten mit Daten der Verordnung nach Abs. 2 darf 
nicht erfolgen. 


